
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umweltbezogene Stellungnahmen 
Beteiligung Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf  
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Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
09105 Chemnitz 

Besucheranschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
Altchemnitzer Str. 41 
09120 Chemnitz 

www.lds.sachsen.de 

Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 

Deutsche Bundesbank 

Verkehrsverbindung: 
Straßenbahnlinien 
5, C11 (Rößlerstraße) 
Buslinie  
52 (Altchemnitzer Straße) 

Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Gebäude. 
Für alle anderen Besucherpark-
plätze gilt: Bitte beim Pfortendienst 
klingeln. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 
unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 

 
Stadtverwaltung Wildenfels 
Poststraße 26 
08134 Wildenfels 
 
 
nachrichtlich an: 
- Planungsverband Region Chemnitz 
- Landratsamt Zwickau 
- N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
 

 

Landkreis Zwickau - Stadt Wildenfels 
Flächennutzungsplan (FNP) Vorentwurf, Stand: August 2021 
Schreiben N1 Ingenieurgesellschaft mbH vom 15. Oktober 2021 (Zeichen: 
NF/kw) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den vorgelegten Vorentwurf haben wir auf folgender Grundlage geprüft:  

�x Raumordnungsgesetz 
�x Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen 
�x Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 
�x Regionalplan Südwestsachsen 
�x Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz. 

Die Aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) wurde 2019 im Stadtrat 
der Stadt Wildenfels beschlossen. Dabei sollen die Entwicklungsvorstellun-
gen bis zum Jahr 2035 bestimmt werden. 

Da es sich bei dem vorgelegten Planstand um einen Vorentwurf handelt, ist 
davon auszugehen, dass erst nach der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange die für die weitere Entwurfserarbeitung erforderlichen 
bedarfsbezogenen und städtebaulichen Kerninhalte präzisiert und ergänzt 
werden. 

Hierzu sind aus Sicht der Raumordnung folgende Hinweise zu beachten: 

In Bezug auf die Steuerung der Windenergienutzung lebten für die ehemalige 
Planungsregion Südwestsachsen (Altkreise Aue-Schwarzenberg, Vogtland-
kreis, Zwickauer Land sowie die ehemaligen kreisfreien Städte Zwickau und 
Plauen) die Bestimmungen des Regionalplanes 2000 (in Kraft getreten am 
2. August 2007) nach gerichtlicher Auseinandersetzung im Jahr 2012 wieder 
auf. Davon betroffen ist das Vorranggebiet Nutzung von Windenergie < 5 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 
Almut Bothe 

Durchwahl 
Telefon +49 371 532-2521 
Telefax +49 371 532-1929 

almut.bothe@ 
lds.sachsen.de* 

Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
C34-2417/582/10 

Chemnitz, 
24. November 2021 
 

https://www.lds.sachsen.de/kontakt
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
http://www.mach-was-wichtiges.de/
https://www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung.html
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Anlagen �Ä�*�,�� �/�R�K�H�³�� �L�Q�� �G�H�U�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�� �5�H�L�Q�V�G�R�U�I���� �Z�H�O�F�K�H�V�� �D�X�I�� �G�D�V�� �*�H�E�L�H�W�� �G�H�U�� �6�W�D�G�W��
Wildenfeld ausstrahlt. Die Begründung bitten wir auf Seite 90 entsprechend zu prüfen 
und die Planung gegebenenfalls zu präzisieren. 

Raumstrukturelle Einordnung 

Die Stadt Wildenfels liegt gemäß LEP, Karte 1, im verdichteten Bereich im ländlichen 
Raum und zählt zum Mittelbereich des Oberzentrums Zwickau. Die zentralörtliche 
Funktion eines grundzentralen Verbundes wird zusammen mit der Stadt Hartenstein 
wahrgenommen. Mit Regionalplanentwurf Region Chemnitz wird zudem die besondere 
Gemeindefunktion Gesundheit/Soziales für die Stadt Wildenfels festgelegt. Mehrere 
überregionale Verbindungs- und Entwicklungsachsen queren das Stadtgebiet. 

Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung als maßstabsgebende Orientierungsgröße hat für den 
Flächennutzungsplan eine wesentliche Bedeutung.  

Gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen leben per 31. Dezember 
2020 in der Stadt Wildenfels 3.565 Einwohner (EW). Aufgrund der 7. Regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis Mittelsachsen wird die EW-Zahl 
2035 zwischen 2.940 EW (Variante 2) und 3.020 EW (Variante 1) liegen. Dabei wird 
sich der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahre sowie der Anteil der Er-
wachsenen im Alter von 20 bis 65 Jahren verringern, hingegen der Anteil der über 65-
jährigen erheblich steigen.  

Die Stadt Wildenfels geht von erhöhtem Zuzug aus (Begründung S. 78), ohne dies bis-
her ausreichend zu begründen und zu quantifizieren.  

Bauflächenbedarf 

Die Größe des Stadtgebietes wird in der Flächenbilanz mit ca. 2.069 ha angegeben. 
Nach vorliegender Planung werden bisher 368,28 ha durch Bauflächen beansprucht, 
dies entspricht einem Anteil von 17,8 %. 

Bei der Darstellung der Bauflächen wurde die Grünzäsur westlich der Ortslage Wilden-
fels gemäß Ziel Z 1.6.1 Regionalplan Südwestsachsen nicht ausreichend beachtet, die 
von Bebauung freizuhalten ist. Die Darstellung der Mischbauflächen im Landschafts-
schutzgebiet LSG Wildenfelser Zwischengebirge ist zu prüfen. Ebenso ist die Darstel-
lung der Sondergebietsfläche Hotel und gemischten Bauflächen im OT Schönau zu 
prüfen, die sich teilweise in das festgesetzte Überschwemmungsgebiet erstreckt. 

Neue Bauflächen werden im Umfang von 25,06 ha geplant. Gemäß Ziel 2.2.1.4 LEP ist 
dies außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nur in Ausnahmefällen zu-
lässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form 
zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang wird eine differenziertere Auseinan-
dersetzung mit Leerstand (Begründung S. 65, im Jahr 2011 Anteil von 7,9% des Woh-
nungsbestandes leerstehend) und brachliegenden Flächen sowie dem Potential der 
Nachnutzung von Hofanlagen erwartet. 
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Die Darstellung vorhandener Reserven in ausgewiesenen Baugebieten erfolgte in Ta-
belle 4, wobei in der letzten Spalte auch freie Gewerbeeinheiten enthalten sind (Be-
gründung S. 68). 

Wohnbauflächen/Gemischte Bauflächen 

Unter Beachtung der für 2035 prognostizierten EW-Zahl wurde unter Bezugnahme auf 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit Prognosen für den Land-
kreis Mittelsachsen ein Neubaubedarf von insgesamt 48 Wohneinheiten (WE) im Zeit-
raum 2020 bis 2035 als überschlägliche Berechnung dargestellt. Jedoch seien darin 
regionale Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt und die Stadt Wildenfels 
würde von erhöhtem Zuzug ausgehen (Begründung S. 78). 

Deshalb wird ausgehend von der Zahl der Haushalte und Wohneinheiten unter der An-
nahme - pro WE ein Haushalt �± ein Auflockerungsbedarf mit 78 neuen Wohnungen 
abgeleitet. Lediglich 8 freie WE in Bestandsgebieten werden verrechnet. Der daraus 
resultierende Neubaubedarf von 70 Wohnungen soll die Planung von 75 Neubau-WE 
rechtfertigen. Davon werden 33 WE in Wohnbauflächen geplant und 42 WE in gemisch-
ten Bauflächen mit je 10 WE/ha. Es werden 3,27 ha neue Wohnbauflächen und 8,45 ha 
gemischte Bauflächen, insgesamt 11,72 ha zusätzlich zum Bestand von 151,01 ha ge-
plant (Zuwachs 7,8%). 

Diese Berechnung lässt offen, wie der 2011 bezifferte Leerstand von 7,9%, die damit 
verbundenen Flächenpotenziale und der Bedarf an besonderen Wohnformen (Begrün-
dung S. 76) berücksichtigt worden sind. Die Haushaltsstruktur wird ungenügend abge-
bildet. Die 15 freien, bereits verkauften Flächen für WE �L�P���*�H�E�L�H�W���Ä�:�R�K�Q�S�D�U�N���.�Lrchber-
�J�H�U�� �6�W�U�D�‰�H�³�� �V�L�Q�G�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J�V�]�H�L�W�U�D�X�P�� �Q�D�F�K�� �X�Q�V�H�U�H�U�� �$�X�I�I�D�V�V�X�Q�J�� �H�E�H�Q�V�R�� �U�H�O�H��
vant. Auch unter Beachtung der zentralörtlichen Funktion der Stadt Wildenfels ist der 
Bedarf von 75 geplanten Neubau-WE nicht ausreichend begründet. 

Für die dargestellten Wohn- und gemischten Bauflächen wurden mit vorliegender Pla-
nung die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung jeweils dargelegt. Er-
gänzend möchten wir unsere Bedenken mitteilen bzw. folgende Hinweise geben: 

1. Das Wohngebiet an der Otto-Nuschke-Straße berührt ein Vorranggebiet Landwirt-
schaft nach Regionalplanentwurf Region Chemnitz. Die Planung nimmt Bezug auf den 
�L�Q�� �$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �E�H�I�L�Q�G�O�L�F�K�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�� �*�O�•�F�N�� �$�X�I�³���± eine Beteiligung 
der Landesdirektion Sachsen im Aufstellungsverfahren erfolgte bisher nicht. Die Ent-
wicklung von Wohnbauflächen im Bereich nördlich des Sportplatzes sehen wir unter 
Beachtung des Ziels Z 2.2.1.4 LEP als besonders begründungsbedürftig. 

2. Für die geplante gemischte Baufläche Schönauer Straße im Bereich der Kläranlage 
Wildenfels weisen wir Abstimmungsbedarf mit der unteren Naturschutzbehörde bezüg-
�O�L�F�K���G�H�V���%�L�R�W�R�S�V���Q�D�F�K���†���������6�l�F�K�V�1�D�W�6�F�K�*���Ä�Q�D�W�X�U�Q�D�K�H�V�����D�X�V�G�D�X�H�U�Q�G�H�V���.�O�H�L�Q�J�H�Z�l�V�V�H�U�³��
hin. Die Auseinandersetzung mit dem in Aufstellung befindlichen Vorranggebiet Kultur-
landschaftsschutz sollte in Bezug zum Kapitel 2.1.2 des Regionalplanentwurfs Region 
Chemnitz ausführlicher erfolgen. 

3. Die geplanten gemischten Bauflächen entlang der Hartensteiner Straße östlich der 
Einzelhandelseinrichtung berühren Vorranggebiete Landwirtschaft und Kulturland-
schaftsschutz gemäß Regionalplanentwurf Region Chemnitz. Die östlichen Bauflächen 
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berühren zudem ein Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz. In Karte 8 zum Regional-
planentwurf Region Chemnitz wird zudem ein Bereich offene Talsohle in waldreicher 
Landschaft dargestellt. Die Auseinandersetzung mit Kapitel 2.1.2 Regionalplanentwurf 
soll präzisiert werden, wobei der Verlauf der Trinkwasserfernleitung im Bereich der Har-
tensteiner Straße thematisiert werden sollte. Eine bauliche Entwicklung in diesem nicht 
integrierten Bereich sollte unter Beachtung des Ziels Z 2.2.1.9 LEP zurückgestellt wer-
den. 

Gewerbliche Bauflächen 

Zusätzlich zum Bestand von 211 ha gewerblicher Baufläche werden 10,56 ha neu ge-
plant. Der gestiegene Bedarf (Begründung S. 85) sollte konkretisiert werden.  

Eine Erweiterung �G�H�U���J�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���%�D�X�I�O�l�F�K�H�Q���L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���:�L�O�G�H�Q�I�H�O�V�³��
�E�]�Z���� �Ä�*�H�Z�H�U�E�H�S�D�U�N�� �+�l�U�W�H�Q�V�G�R�U�I���:�L�O�G�H�Q�I�H�O�V�³ in der Nähe zur Bundesautobahn BAB 72 
kann bei Erweiterungsabsichten des ansässigen Autohofes nachvollzogen werden.  

Im Übrigen sollen neue Baugebiete unter Beachtung der Ziele Z 2.2.1.4 und 2.2.1.9 
LEP nur in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zusammenhang bebaute Ort-
steile festgesetzt werden. 

Im Zuge der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange wurden weitere Referate der 
Abteilung Infrastruktur und die Abteilung Umweltschutz der Landesdirektion Sachsen 
einbezogen. Die Abteilung Umweltschutz hat wie folgt Stellung genommen: 

Stellungnahme Abteilung Umweltschutz 

1. Veranlassung 

Mit o. g. Bezug wurde die Abteilung Umweltschutz aufgefordert, im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit zum Vorhaben Stellung zu nehmen. 

Dazu wurden die Bereiche Siedlungswasserwirtschaft/ Industrieabwasser, Oberflä-
chenwasser/ Hochwasserschutz, Abfallwirtschaft, Altlasten/ Bodenschutz, Immissions-
schutz, Naturschutz, Wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz 
und den Bereich Bergbau/ Bergbaufolgen/ Grundwasser der Dienststelle Chemnitz ein-
bezogen. 

2. Fachliche Gesamtbewertung 

Eine Zuständigkeit der Abteilung Umweltschutz ist für den Bereich Siedlungswasser-
wirtschaft/ Industrieabwasser und für den Bereich Abfallwirtschaft/ Altlasten/ Boden-
schutz gegeben.  

Die unter 3 gegebenen Hinweise sind zu beachten. 
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3. Fachliche Einzelbewertung 
3.1 Belange des Bereiches Siedlungswasserwirtschaft/ Industrieabwasser 

(Bearbeiterin Frau Krautwer, Tel.: 0371 532 1815) 

Im Planbereich befinden sich die Fernwasserleitungen RL 11 und davon nach Zwickau 
abgehend die Rohrleitung 15 des Zweckverbandes Fernwasser Südsachsen, There-
senstraße 13, 09111 Chemnitz. Dieser ist zu beteiligen. 

Die LDS ist betroffen gemäß § 50 WHG und §§ 44, 55 SächsWG.  

Anlage:  Übersichtslageplan 

3.2 Belange des Bereiches Abfallwirtschaft/ Altlasten/ Bodenschutz 
(Bearbeiterin Frau Haderk, Tel.: 0371 532 1645) 

 
Nach unserer Kenntnis sind vom o.g. FNP die folgenden Deponien betroffen: 

Nummer Altlastenkennziffer Bezeichnung der Deponie 

1 93 100 192 Deponie Lohe 

2 93 100 197 Deponie Eichberg 

3 93 100 196 Steinbruch Weinleithe 

4 93 100 195 Deponie Weinleithe, Kirchgrund 

 

Die Deponien Nummer 2-4 sind bereits nach § 40 Abs. 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) endgültig stillgelegt und befinden sich in der Nachsorgephase. Die Deponie 
Nummer 1 befindet sich in der Stilllegungsphase. 

Die Deponien befinden sich auf dem Gebiet des Flächennutzungsplanes. 

Eine nach dem 30. Juni 1990 betriebene Deponie stellt eine Anlage im Sinne des KrWG 
dar. Auch nach der Entlassung einer Deponie aus der Nachsorge oder der endgültigen 
Stilllegung verbleibt eine Deponie als Anlage für immer an ihrem Standort. Nach den 
Anforderungen der Deponieverordnung ist zu gewährleisten, dass bei Nutzungsände-
rungen das Oberflächenabdichtungssystem in einem funktionstüchtigen und stabilen 
Zustand verbleibt und nicht beeinträchtigt wird. Bei der Planung der Flächeninan-
spruchnahme ist weiterhin zu beachten, dass die Dauerhaftigkeit eines Deponiebau-
werkes (Langzeitstabilität) durch vielfältige Beanspruchungen (z. Bsp. Nachnutzung) 
und Alterungsvorgänge bestimmt wird. Das Deponiebauwerk sollte in diesem Sinne als 
ein reparierbares und gelegentlich auch zu sanierendes Bauwerk aufgefasst werden. 

Im Flächennutzungsplan erfolgt an Stelle der Deponien eine Ausweisung mit dem Sym-
bol Altablagerungen und Altstandorte gemäß Sächsischem Altlastenkataster (SALKA). 

 Für die Deponie Lohe erfolgt zusätzlich eine Ausweisung des Symbols Ablagerung . 
�'�L�H���'�H�S�R�Q�L�H���/�R�K�H���O�L�H�J�W���Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���L�Q���H�L�Q�H�P���*�H�E�L�H�W���Ä�)�O�l�F�K�H�Q�����G�H�U�H�Q���%�|�G�H�Q���H�U�K�H�E�O�L�F�K���P�L�W��
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�X�P�Z�H�O�W�J�H�I�l�K�U�G�H�Q�G�H�Q�� �6�W�R�I�I�H�Q�� �E�H�O�D�V�W�H�W���V�L�Q�G�� ���†�� ���� �������� �1�U���� ���� �X�Q�G�� �������� �%�D�X�*�%���³���� �'�D�V���*�H�E�L�H�W��
ist nach unserem Ermessen größer als der Deponiekörper selbst.  

Auf Seite 115 Ziffer 4.1.4 der Begründung zum FNP wird festgestellt, dass die bekann-
ten Altlastenstandorte mit Kennziffer im FNP dargestellt wurden. Eine tabellarische 
Übersicht sowie eine Karte �± Auszug aus dem Altlastenkataster (SALKA) �± befindet 
sich in Anlage 8. 

Die 4 Deponien sind in der Anlage aufgeführt. Wie oben bereits ausgeführt stellen die 
Deponien weder eine Altablagerung noch eine Altlast dar. In der Tabelle der Anlage 8-1 
werden die Deponien als Altlasten aufgeführt. Nach Ziffer 1 Regelungsgegenstand 
Nummer 1 der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über das Sächsische Altlastenkataster (VwVSächsAltK) werden 
neben den bekannten Altstandorten und Altablagerungen auch die betriebenen und 
stillgelegten Deponien im SALKA erfasst. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im FNP 
ausgewiesenen Flächennutzungen (Fläche für Wald bzw. Fläche für Landwirtschaft) im 
Widerspruch zu den abfallfachlich zulässigen Nutzungen bzw. Nachnutzungen stehen. 
Entsprechende Nachnutzungen der Deponien sind nicht genehmigt. Eine unzulässige 
Nachnutzung kann zu Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit führen. Eine 
derartige Beeinträchtigung wäre nach § 36 KrWG unzulässig. Alle Maßnahmen auf oder 
im Umfeld der Alt-/Deponien bedürfen der Einbeziehung der Landesdirektion Sachsen 
als zuständiger Abfallbehörde. Gleicher Sachverhalt ist auch bei der Umsetzung von 
beabsichtigten Ausgleichsmaßnahmen zu beachten.  

Die Deponien sollten als solche auch im Flächennutzungsplan mit einem entsprechen-
den Symbol als auch flächenmäßig und textmäßig ausgewiesen werden. Hinsichtlich 
der Deponiegrenzen und der betroffenen Flurstücke der Deponien wenden Sie sich 
bitte an den Deponiebetreiber, den Landkreis Zwickau. 
 
Die Landesdirektion Sachsen Dienststelle Chemnitz als höhere Abfallbehörde ist sach-
lich und örtlich zuständige Behörde für die Umsetzung des § 36 Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG). Dies ergibt sich aus § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 2 des Sächsisches Kreis-
laufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 
(SächsGVBl. S. 187) i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Zuständigkeit bei der Durchfüh-
rung von Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzrechts (Sächs-
KrWBodSchZuVO) vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. Nr. 13/2019 S. 573). 

Gemäß Recherche im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) befinden sich im Verfah-
rensgebiet diverse Altlastenverdachtsflächen (ALVF, Bodenschutzrecht). Diese sind in 
Anlage 8 zum Entwurf des FNP zusammen mit den obigen Alt-/Deponien sowie im Pla-
nentwurf verzeichnet (Auszug Abb.1).   

Für eine dieser ALVF ist die Landesdirektion Sachsen als obere Altlasten- und Boden-
schutzbehörde, Referat 43, SG 3 zuständige Behörde. Dies betrifft das Objekt mit der 
�$�O�W�O�D�V�W�H�Q�N�H�Q�Q�]�L�I�I�H�U���$�N�]���� ������������������ �Ä�)�l�N�D�O�W�D�V�F�K�H�Q�� �D�Q�� �G�H�U�� �/�R�K�H�³�� ���(�U�N�X�Q�G�X�Q�J�V�V�W�D�W�X�V�� �L�V�W��
�Ä�+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H���(�U�N�X�Q�G�X�Q�J�³���������������0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�N�D�W�H�J�R�U�L�H���Ä�%�H�O�D�V�V�H�Q�³�����$�E�E���������5�R�W�V�L�J�Q�D�W�X�U������ 
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Abb. 1: Auszug Entwurf FNP, Lage der ALVF Akz. 93100193 
 
Für diese ALVF wird mit dem derzeitigen Nutzungsstatus als brachliegende Fläche, 
begrünt, innerhalb eines Waldgebietes, randlich landwirtschaftlicher Flächen kein 
grundlegendes Konfliktpotenzial zum Flächennutzungsplan/FNP gesehen.   
 
Für die anderen gem. Anlage 8 des FNP dargestellten ALVF ist das Landratsamt 
Zwickau (untere Altlasten- und Bodenschutzbehörde) zuständig.  
 
ÜbersichtslageplanÜbersichtslageplanIn dieser Stellungnahme wurden ausschließlich 
die durch die Abteilung Umweltschutz der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle 
Chemnitz, zu vertretenden Belange berücksichtigt. 
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Im Digitalen Raumordnungskataster der Landesdirektion Sachsen (DIGROK) wird die 
Planungsabsicht eingetragen. Bitte informieren Sie uns über den weiteren Fortgang des 
Verfahrens im Rahmen Ihrer Mitteilungs- und Auskunftspflicht gemäß § 18 SächsLPlG. 

Diese Stellungnahme ergeht in Zuständigkeit als Raumordnungsbehörde und integriert 
Belange und Hinweise der Landesdirektion Sachsen. Den Stellungnahmen der übrigen 
Träger öffentlicher Belange wird nicht vorgegriffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Herbert Engels 
Referatsleiter Raumordnung, Stadtentwicklung 

Anlagen 
Übersichtslageplan 
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Stellungnahme des Landkreises Zwickau

Bezeichnung : Flächennutzungsplan der Stadt Wildenfels
Ort : Wildenfels
Gemarkungen : Härtensdorf, Schönau, Wiesen, Wiesenburg, Wildenfels
Planträger : Stadt Wildenfels

Dieser Stellungnahme liegen zugrunde:

Anschreiben des Planungsbüros, N1 Ingenieurgesellschaft mbH, im Auftrag der Stadt 
Wildenfels vom 15.10.2021 

Plangrundlage: Planzeichnung Vorentwurf Flächennutzungsplan der Stadt Wilden-
fels Stand: August 2021

Begründung inklusive Anlagen 1-12 sowie Umweltbericht zum 
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Wildenfels
Stand: August 2021 

Planverfasser: N1 Ingenieurgesellschaft mbH, Industriestraße 1 in 080280 Aue 

Stellungnahmen der mit der Planung in ihren Aufgabenbereichen berührten Ämter des Land-
ratsamtes Zwickau

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der durch die Planung berührten Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB erhalten Sie die Stellungnahme der mit der Planung in ihren Aufgabenbe-
reichen berührten Ämter des Landratsamtes Zwickau zum Vorentwurf des Flächennutzungs- 
planes der Stadt Wildenfels. 
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Zur Planung bestehen Einwände, Anregungen und Bedenken. Im Fortgang der Planung sind 
nachfolgende Hinweise zu beachten:

Umweltamt
Die Stadt Wildenfels plant die Neuausweisung des Flächennutzungsplans (FNP), da sie der-
zeit über keinen eigenen und keinen gemeinsamen rechtkräftigen Flächennutzungsplan mit 
den Ortsteilen Härtensdorf, Schönau, Wiesen und Wiesenburg verfügt. Gegenstand der Prü-
fung ist der Vorentwurf des Flächennutzungsplans mit Stand August 2021.

Aus Sicht des Umweltamtes bestehen zum Flächennutzungsplan der Stadt Wildenfels erhebli-
che Bedenken. Die Ausführungen der einzelnen Fachbereiche des Umweltamtes sind zwin-
gend zu beachten.

Untere Wasserbehörde

Sachstand:
Die Stadt Wildenfels plant die Aufstellung eines Flächennutzungsplans. Im eingereichten Vor-
entwurf ist die Mehrversiegelung folgender Flächen vorgesehen: 

�� Wohnbauflächen um 3,27 ha
�� Gemischte Bauflächen um 8,45 ha
�� Gewerbliche Bauflächen um 10,56 ha

Bewertung: 

Trinkwasserschutz
Entgegen der Darstellung im FNP der Stadt Wildenfels - Vorentwurf Stand 08/2021 liegen im 
Plangebiet keine festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete. Neuausweisungen sind nicht ge-
plant. Das dargestellte Schutzgebiet in der Gemarkung Wiesen wurde mit Datum zum 
01.04.2020 aufgehoben.

Aufgabenträger der öffentlichen Wasserversorgung ist der Regionale Zweckverband Was-
ser/Abwasser Zwickau-Werdau, Karl-Marx-Straße 12a, 08066 Zwickau.

Grundwasser
Die im Plangebiet befindlichen Grundwasserkörper befinden sich im schlechten chemischen 
Zustand [Umweltportal IDA: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm].

EU-Wasserrahmenrichtlinie
Für Gewässer ist das Ziel „Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie“ zu berücksichtigen. 
Diese Zielstellung beinhaltet auch die Notwendigkeit der Freilegung der teilweise verrohrten 
Bachläufe. Im Rahmen des FNP werden verschiedene Maßnahmen, wie z. B. 

�� Renaturierung von Gewässern
�� Extensivierung der Landnutzung
�� Anpflanzung von standortgerechten Laubgehölzen

ausgewiesen. 
Im FNP wurde nicht auf die Thematik Gewässerentwicklungskorridore oder Gewässerrand-
streifen eingegangen. Diese werden in der Planzeichnung nicht gesondert zeichnerisch darge-
stellt. Sie sind jedoch in verbindlichen Bebauungs- und Genehmigungsplanungen zu berück-
sichtigen. Dargestellt im Kartenmaterial sind die Flächen der Ausgleichsmaßnahme M2 „Rena-
turierung von Gewässern“.  Die Maßnahmen unter M2 beinhalten folgende Teilmaßnahmen: 

�� Renaturierung von Feuchtbiotopen
�� Anpflanzen von Ufergehölzen als Pufferzonen
�� Sicherung und Extensivierung des Uferschutzstreifens
�� Ausschließen von Verbauung
�� Verringerung von Nährstoffeinträgen ins Gewässer
�� Erosionsschutz in Wasserabflussbahnen
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In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird darauf hingewiesen, dass die Zwickauer 
Mulde und der Wildenfelser Bach berichtspflichtige Gewässer der EU-WRRL sind. Es wird 
wiedergegeben, dass die Gewässer sich nicht in einem guten ökologischen Zustand befinden. 
Es fehlt allerdings die Auseinandersetzung wie das Verschlechterungsverbot bzw. Verbesse-
rungsgebot (§ 27 WHG) im Hinblick auf diese Gewässer umgesetzt werden soll. Die Ausein-
andersetzung mit der Problematik „Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands 
der Oberflächengewässer im Bereich des FNP der Stadt Wildenfels“ ist nachzuholen. 

Insbesondere beim geplanten Wohngebiet Fläche 2: Weststraße, welches unmittelbar an den 
Härtensdorfer Bach grenzt, ist die Ausweisung des Gewässerrandstreifens erforderlich.

Die gemischte Baufläche Nr. 3: Schönauer Straße wird von einem verrohrten Fließgewässer 
gequert. Die Öffnung des Gewässers ist zu prüfen und ein entsprechender Korridor vorzuhal-
ten. Das Gewässer darf nicht überbaut werden. 

Hochwasserrisikomanagement
Eine Erweiterung der bestehenden Bebauung ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
unter Berücksichtigung der Bauverbote in festgesetzten Überschwemmungsgebieten zu prü-
fen. 

Einzelne Gewässereinschnitte, die Abflussbahnen für wild abfließendes Oberflächenwasser 
darstellen, sollen durch geeignete Landnutzung (z. B. Wald) in ihrer Wirkung auf die Entste-
hung von Hochwasser entschärft werden. An siedlungsräumlich geeigneten und in stark ab-
flussrelevanten Bereichen sind solche Entwicklungskorridore auszuweisen, die von jeglicher 
Bebauung und erosionsgefährdender Nutzung freizuhalten sind. 

Die Gewerbegebietflächen I. und II. haben zusammen eine Fläche von 10,56 ha. Diese 
Flächen sollen entlang der Gewerbestraße neu erschlossen werden. Derzeit sind diese 
Flächen unversiegelt. Durch die Versiegelung wird es zu einem erhöhtem Oberflächenabfluss 
kommen. In der Nähe der geplanten Gewerbegebietflächen befinden sich keine Vorfluter, wel-
che in der Lage sind die zusätzlich anfallenden Wassermassen schadlos aufzunehmen. Im 
Umweltbericht ist auf diese Problematik näher einzugehen. 
Des Weiteren ist für alle neu auszuweisenden Flächen die Beschreibung der Auswirkungen 
der Maßnahmen im Hinblick auf die Verschärfung der Abflusssituation zu erbringen. Dabei 
sind die dem Abfluss dienenden Gewässer in ihrer Leistungsfähigkeit zu ermitteln, zu prüfen 
und entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Insbesondere die nicht unerhebliche Flächenversiegelung im Ortsteil Wiesenburg ist dabei 
kritisch zu hinterfragen.

Abwasser
Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt gemäß § 60 Abs. 4 WHG den Gemeinden. Diese 
können sich zur Erfüllung dieser Aufgabe auch Dritter bedienen, in Wildenfels dem Regional- 
Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau. Die Betriebsführung obliegt der Wasser-
werke Zwickau GmbH. Diese ist im Vorfeld am Verfahren zu beteiligen.

Der § 55 WHG ist zwingend zu beachten.

�� Schmutzwasser

Die Schmutzwasserentsorgung hat bevorzugt über das Kanalnetz der WWZ GmbH zu erfol-
gen.

In Gebieten, in denen keine Anschlussmöglichkeit an eine zentrale Kläranlage besteht sind 
vollbiologische Kleinkläranlagen bzw. Gruppenlösungen, im Ausnahmefall nach Rücksprache 
mit der unteren Wasserbehörde abflusslose Gruben, zu errichten.
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Die Einleitung von vollbiologisch gereinigtem Schmutzwasser in einen Vorfluter ist eine Benut-
zung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG und bedarf deshalb gemäß § 8 Abs. 1 WHG einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 10 WHG.

�� Niederschlagswasser

Der Niederschlagswasserabfluss sollte durch geeignete Maßnahmen reduziert werden. Ele-
mente können unter anderem Gründächer, Einstaudächer, teildurchlässige Flächenbeläge 
(Poren- und Sickersteine, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kies), Flächenversickerungen, 
Versickerungsmulden, Mulden-Rigolen-Elemente oder Wasserflächen mit Dauerstau sein.

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in einen an eine Kläranlage angebundenen Misch-
wasserkanal der Wasserwerke Zwickau GmbH sollte vermieden werden. 

Die Detaillösungen zur Niederschlagswasserentsorgung sind mit der unteren Wasserbehörde 
abzustimmen.

Die Einleitung von Niederschlagswasser in einen Vorfluter ist eine Benutzung im Sinne des
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG und bedarf deshalb gemäß § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis nach § 10 WHG.

Prüfergebnis:
Aus wasserbaufachlicher Sicht ist der Flächennutzungsplan der Stadt Wildenfels zu überarbei-
ten. Hierbei sind die vorgenannten Ausführungen und die folgenden Nachforderungen zu be-
achten.

Nachforderungen:

Wasserbau

Die unmittelbaren Folgen der geplanten zusätzlichen Flächenversiegelungen auf die Ober-
flächengewässer und das Grundwasser sind herauszuarbeiten. Dabei ist zu beachten, dass 
eine Abflussverschärfung gegenüber dem IST-Zustand auszuschließen ist.

Eine flächenkonkrete Befassung mit den betroffenen Sachverhalten, die Darstellung der Kon-
flikte und die Umweltauswirkungen ist erforderlich (z.B. Lage, Größe, aktuelle Nutzung, Kon-
flikte mit anderen Planungen und dem Umfeld, besondere Merkmale, Beeinträchtigung von 
Schutzgütern).

Grundwasser
Im Vorentwurf FNP werden insgesamt 25,06 ha neue Bauflächen ausgewiesen. 
Sämtliche neu ausgewiesene Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Gewerbeflächen und 
Sonderbauflächen liegen auf landwirtschaftlich genutzten, bisher unbefestigten Flächen. Mit 
der Neuversiegelung ist eine erhebliche Minimierung der Grundwasserneubildung verbunden.

Die Inanspruchnahme von Freiflächen soll lt. Landesentwicklungsplan Sachsen minimiert wer-
den.
Stattdessen sollen Brachflächen oder Altstandorte als Standorte für eine Wiederbebauung 
bevorzugt werden. Die Flächenversiegelung ist auf das unbedingt erforderliche Maß und den 
tatsächlichen Bedarf zu beschränken. Stattdessen sollen Brachflächen oder Altstandorte als 
Standorte für eine Wiederbebauung bevorzugt werden.

Im FNP sind die Belange des vorsorgenden und flächendeckenden Grundwasserschutzes 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Sächsischem Wassergesetz (SächsWG) zu be-
achten und zu bewerten. 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestehen insbesondere Bedenken gegen ausgewiesene 
Bauflächen in Gebieten mit geringem Grundwasserflurabstand. Im Umweltportal Sachsen htt-
ps://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/access/login.xhtml werden 
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Grundwasserflurabstände angegeben. Für die neu ausgewiesenen Bauflächen können folgen-
de kritische Grundwasserflurabstände recherchiert werden:
Gemischte Baufläche 3: > 1 bis 2 m unter Gelände
Wohnbaufläche 2:  > 2 bis 5 m unter Gelände

In Gebieten mit geringem Grundwasserflurabstand ist auf eine Bebauung zu verzichten, da es 
durch die damit einhergehende Beseitigung der Grundwasserdeckschichten, neben der quanti-
tativen Beeinträchtigung auch zu einer qualitativen Veränderung des Grundwassers kommen 
kann (z.B. Kurzschlussströmungen - direkte Einträge ins Grundwasser ohne schützende Bo-
dendecken). 

Die ausgewiesenen Bebauungsflächen sind daraufhin zu überprüfen und grundwassersensible 
Bereiche aus der Planung zu nehmen.

Zur Kompensation der unbedingt erforderlichen Neuversiegelung und der damit verbundenen 
Verringerung der Grundwasserneubildung sind konkrete Maßnahmen im Sinne des Vermei-
dungs- und Minderungsgebotes zu planen und zu benennen z.B. vorgesehene Entsieglungs-
flächen.

Die Planung von Anlagen und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wird dringend 
empfohlen! Weitere Informationen hierzu sind u.a. zu finden unter: 
www.klima.sachsen.de/kommunen-12544.html

Hinweise:
 
Abwasser
Quantitative und qualitative Untersuchungen zur Niederschlagswassereinleitung in einen Vor-
fluter sind auf Grundlage des Merkblattes M 153 und des DWA Arbeitsblattes A 102 zu führen. 
Das DWA Merkblatt M 153 ist nur noch in Teilen gültig.

Untere Immissionsschutzbehörde

Prüfergebnis:
Aus der Sicht des Immissionsschutzes bestehen gegen den vorgelegten Vorentwurf des FNP 
keine Bedenken.

Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde

Bewertung:

Bodenschutz 
Gemäß § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederher-
zustellen sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Ein-
wirkungen auf den Boden sollen unter anderem Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funk-
tionen soweit wie möglich vermieden werden.

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist das Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden (Bodenschutzklausel) zu berücksichtigen (§ 1 a Abs. 1 und 2 BauGB), dass heißt, die 
Überplanung von Freiflächen für versiegelungsintensive Nutzungen soll generell möglichst 
vermieden werden. 

Vor einer Ausweisung von Flächen für bauliche Nutzungen auf natürlich gewachsenen Böden 
sollen zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Freiflächen für bauliche Nut-
zungen vorrangig bereits anthropogen überprägte Flächen, insbesondere brachgefallene In-
dustrie- und Gewerbeflächen und Gebäude nachgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB). 
Der Wiedernutzbarmachung von Brachflächen ist vor einer Außenentwicklung der Vorrang 
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einzuräumen (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). Eine diesbezügliche verantwortungsvolle Alternati-
venprüfung kann dem vorgelegten Vorentwurf nicht entnommen werden. Ein Ausschluss mög-
licher Ressourcen allein an Hand der aktuellen Eigentumsverhältnisse erscheint auch in Anbe-
tracht des Planungszeitraums bis 2035 nicht sachgerecht.  

Ist eine Überplanung von Freiflächen unumgänglich ist die Leistungsfähigkeit des überplanten 
Bodens (Wertigkeit der natürlichen Bodenfunktionen) und die daraus abzuleitende Schützwür-
digkeit des Bodens sowie die Bedeutung des Bodens für die Landwirtschaft zu berücksichtigen 
(Grundsatz G 2.1.5.1 des RPl – Schutz von Böden mit besonderer Bedeutung für die Land-
wirtschaft und den Wasserhaushalt) zu berücksichtigen. Nutzungen, die zur Beeinträchtigung 
des Bodens führen, sollen möglichst auf Flächen mit einem geringen Erfüllungsgrad im Hin-
blick auf die natürlichen Bodenfunktionen gelenkt werden.

Die Ausführungen unter 3.2.1 und 5.2.1 der vorgelegten Planung beschränken sich zum 
Schutzgut Boden ausschließlich auf Aussagen / Darstellungen zur Geologie, zu Bodengesell-
schaften und Bodenleitformen, zur Bodenart und Bodenerosionsgefährdung durch Wasser.

Eine Auswertung des Bodenfunktionserfüllungsgrades der im Plangebiet anstehenden Böden  
hinsichtlich bewertbarer Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG und zugehöriger bewertbarer 
Bodenteilfunktionen ist in den Ausführungen nicht enthalten.

Lediglich unter den Punkten 3.2.6, 4.10 und dem Absatz Schutzgut Landschaft und Land-
schaftsbild im Punkt 5.2.1 findet die Fruchtbarkeit des Bodens Erwähnung.

Der Einschätzung, dass es bei Durchführung der Planung zu keinen erheblichen und dauer-
haften Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser und Klima kommt, kann 
ebenfalls nicht gefolgt werden. Boden ist eine unverzichtbare Lebensgrundlage des Men-
schen. Neben seiner Funktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere fungiert der Boden 
darüber hinaus als Wasserspeicher und Schadstofffilter und leistet als einer der größten Koh-
lenstoffspeicher zudem einen äußerst wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Boden ist auf 
Grund seiner Struktur in der Lage Wasser zu speichern und ermöglicht damit eine zeitlich ver-
zögerte Abgabe von Niederschlagswasser an Fließgewässer. Insofern leistet der Boden auch 
einen äußerst wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz. All diese Funktionen kommen bei 
Versiegelung /Teilversiegelung durch Überbauung mit Gebäuden, Lager- Stell- und Verkehrs-
flächen sowie dem Bau notwendiger Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen vollständig 
bzw.im Bereich wasserdurchlässiger Bauweisen teilweise zum Erliegen und dies nicht nur
vorübergehend, sondern dauerhaft mit der Folge häufigerer und verstärkter Schäden bei Star-
kregenereignissen und anderen extremen Wetterereignissen. Darüber hinaus kommt es im 
Zuge von Baumaßnahmen zu Beeinträchtigungen des Bodens durch Abgrabungen und Auf-
schüttungen, welche ebenfalls zu einer negativen Beeinflussung des Bodenfunktionserfül-
lungsgrades führen. 

Zudem widerspricht die Planung der vom Freistaat Sachsen basierend auf dem Beschluss der 
Bundesregierung verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie zur Reduzierung der Flächenneu-
inanspruchnahme – kurz Flächenverbrauch - in Sachsen. Unter Flächenverbrauch ist dabei die 
Umwandlung von landwirtschaftlichen und naturbelassenen Flächen in Flächen für Siedlung 
und Verkehr zu verstehen und nicht gleichzusetzen mit der Flächenversiegelung.  Die vom 
Freistaat Sachsen bereits im Jahr 2009 verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie sah eine Re-
duzierung des Flächenverbrauchs von über 5 ha pro Tag auf unter 2 ha pro Tag  bis zum Jahr  
2020 vor. 
Zur Erreichung sind daher sowohl im Landesentwicklungsplan 2013 als auch in der derzeit 
noch rechtsgültigen Ersten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen ent-
sprechende Ziele formuliert ( LEP 2013 - Z 2.2.1.4 Vorrang der Innenentwicklung vor der 
Außenentwicklung; Erste Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen– Z 
2.1.5.4 Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme für bauliche Nutzungen bis zum Jahr 
2020 auf ein Viertel der aktuellen Zuwächse,), die bei der Aufstellung kommunaler Bauleitplä-
ne zu berücksichtigen sind. 
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Gemäß Vorentwurf des FNP ergeben sich versiegelungsrelevante Nutzungen im Bereich 
natürlich gewachsener Böden durch die Ausweisung von neuen Bauflächen für Wohnen, Ge-
werbe, Mischnutzung und Sonderflächen in einer Größenordnung von insgesamt etwa 24 ha.

Trotz starken Bevölkerungsrückgang wird immer wieder in nicht unerheblichen Umfang neuer 
Wohnflächenbedarf ausgewiesen. Begründet wird dieser unter anderem mit dem stetigen star-
ken Anstieg der durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnfläche auf Grund höherer Ansprüche an die 
Größe des Wohnraums pro Einwohner in den vergangenen Jahren. Dieses fortwährende  An-
spruchsdenken kann in Anbetracht des Grundsatzes an einen sparsamen Umgang mit dem 
endlichen und zu schützenden Gut Boden nicht Maßstab für die Ausweisung neuer Bauflächen 
für Wohnzwecke sein, sondern muss sich unter Berücksichtigung der vielfältigen Funktionen 
des Bodens und seines ökologischen Wertes an einem vernünftigen Maß orientieren.

Altlasten
Die Tabelle der Anlage zur Stellungnahme enthält die laut Sächsischem Altlastenkataster 
(Stand: 06.01.2022) bekannten Altlastenverdachtsflächen der Stadt Wildenfels mit ihren Orts-
teilen.
 
In der Stadt Wildenfels sind insgesamt 32 Altlastenverdachtsflächen ausgewiesen, wovon 15 
Altablagerungen sowie 17 Altstandorte aufgeführt sind. Von den Altstandorten wurde bereits 
einer archiviert. Die in der Aufzählung der Anlage 8 der von der Stadt Wildenfels eingereichten 
Planunterlagen wurde durch die Altlastenkennziffern 93100198 und 93201016 (Teilfläche 2) 
ergänzt.

In der Tabelle der Anlage zur Stellungnahme wird auch die bereits archivierte Altlastenver-
dachtsfläche (gekennzeichnet) mit aufgelistet, bei welcher kein weiterer Handlungsbedarf aus 
altlastenrelevanter Sicht mehr gesehen wurde und auch zukünftig nicht zu erwarten ist. 
Gemäß Verwaltungsvorschrift über das Sächsische Altlastenkataster (VwVSächsAltK) Nr. IV 
Abs. 4 unterbleibt jedoch eine Löschung, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen im Flächennutzungsplan für bauliche Nutzungen vorge-
sehene Flächen gekennzeichnet werden, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stof-
fen belastet sind. Laut Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen 
des Sächsischen Staatsministerium des Innern vom 25.07.2002 dient der Zweck der Kenn-
zeichnung als „Warnfunktion“ für weitere Planungsstufen. 
Der Begriff für „bauliche Nutzung vorgesehene Flächen“ gilt auch für intensiv genutzte Frei-
flächen wie z. B. Spiel- und Sportplätze, Parks, Dauerkleingärten und Kinderspielplätze.

Detaillierte Handlungserfordernisse für die einzelnen Altlastenverdachtsflächen ergeben sich 
nach den beabsichtigten lokalen Nachnutzungsabsichten, d.h. es sind sodann einzelfallbezo-
gene Abwägungen bzw. Bewertungen zwischen Altlastenverdacht und Nachnutzung durchzu-
führen.

Die beigefügte Anlage zur Stellungnahme enthält die laut Sächsischem Altlastenkataster mit 
dem aktuellen Stand vom 06.01.2022 bekannten Altlastenverdachtsflächen der Stadt Wilden-
fels mit ihren Ortsteilen. Die Lagepositionierung ist in Ost- und Nordwest gemäß dem amtli-
chen Lagereferenzsystem „UTM33“ angegeben. 

Prüfergebnis:
Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes bestehen hinsichtlich der Neuinanspruchnahme 
natürlich gewachsener Böden von insgesamt etwa 24 ha für Wohnbau-, Mischbau-, Gewerbe-
bau- und Sonderbauflächen gemäß dem vorgelegten Vorentwurf aus den oben genannten 
Gründen erhebliche Bedenken. 
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SG Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft

Untere Naturschutzbehörde

Bewertung: 
Der Flächennutzungsplan ist ein integrales Planungsinstrument, das die räumlichen Voraus-
setzungen für die langfristige Flächenplanung in der Stadt bildet. Er ist dabei die Grundlage für 
künftige Nutzungsentscheidungen und die räumliche Flächenaufteilung. Neben der Bedeu-
tung, wie sich die Stadt als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort entwickelt und welche Vor-
stellungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung bestehen, muss die Flächennutzungs-
planung aber auch im Einklang mit Natur und Landschaft stehen. 

Für die Aufstellung des FNP ist dabei anzumerken:
Die Stadt Wildenfels plant im Stadtgebiet und in den Ortsteilen Wiesen und Härtensdorf meh-
rere Wohnbaustandorte. 
Dabei ist zu beachten, dass ableitend aus dem in §1a Abs. 1 BauGB formulierte Optimie-
rungsgebotes: „Mit Grund und Boden soll schonend und sparsam umgegangen werden, dabei 
sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“ auch Anwendung findet.
Die Inanspruchnahme von unverbauten Flächen bedeutet den Verlust von grundsätzlich erhal-
tenswerten landwirtschaftlichen Flächen, Natur- und Landschaftsräumen, die auch für das 
kleinräumige Klima oder für den Artenschutz Bedeutung haben. Hier sollte bedarfsgerecht ge-
plant werden und keine Flächenbevorratung erfolgen. 

Zur Überplanung der Kleingartenanlage in Wildenfels, Weststraße (Wohnbaufläche 2) beste-
hen erhebliche Bedenken durch die untere Naturschutzbehörde, da bereits Strukturen vorhan-
den sind, die mit der Wohnbaunutzung durch die Parzellenaufteilung beseitigt werden. Auf den 
Flurstücken sind Gehölzstrukturen vorhanden, die aufgrund ihres Alters und Aufbaus einen 
orts- und landschaftsbildprägenden Charakter für das unmittelbare Umfeld aufweisen, der 
Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse für ihre Umgebung dienen und eine hohe Be-
deutung für das Ortsbild sowie für den innerstädtischen Biotopverbund besitzen. 
Bei der Ausweisung von zukünftigen Wohnbauflächen sollte nicht nur die kommerzielle Ver-
marktung der Baugrundstücke durch die Stadt Wildenfels im Vordergrund stehen. 
Das Wohnraumangebot in der Stadt Wildenfels zu verbessern bedeutet auch, die Stadt als 
Lebensraum so zu entwickeln, dass sie unterschiedlichen Nutzungsansprüchen gerecht wird. 
Dabei ist der Schutz, die Erhaltung und Pflege von vorhandenen Naturräumen auch im inner-
städtischen Gebilde mit zu berücksichtigen und nicht nur auf die bereits vorhandenen, ge-
schützten Flächen außerhalb des Siedlungsgebietes beschränkt werden. 
Unter Beachtung einer ständig zunehmenden Bebauung besitzen diese durchgrünten Berei-
che eine hohe ökologische Funktion, insbesondere auch für den Artenschutz. 
Die Wohnbaufläche ist zwar lokal begrenzt, aber im Hinblick auf die heute zunehmende 
Berücksichtigung des Faktors Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der städtischen Entwicklung 
jedoch auch kritisch hinsichtlich des Erhalts und der Entwicklung von Grünzügen und -
strukturen
in der Stadt zu betrachten.
Die Stadt Wildenfels sollte zudem bei der Stadtentwicklung  den in § 1 Abs. 1 Nr. 6 des 
BNatSchG formulierten Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege gerecht werden, 
dass Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, 
wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, … Bäume und Gehölzstrukturen, 
… zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichenden Maße vorhanden sind, neu zu schaffen 
sind.
Die geplante Wohnbaufläche an der Westtsraße nördlich des Schlossteiches sollte als „Grüne 
Lunge“ in der Stadt erhalten bleiben und in das Nutzungskonzept des angrenzenden Schloss-
teiches mit einbezogen werden. 

Durch die untere Naturschutzbehörde bestehen ebenfalls erhebliche Bedenken zur geplanten 
Wohnbauflächenausweisung an der Otto-Nuschke-Straße in Härtensdorf (Fläche 4). Die 
Fläche steht in keinem direkten Siedlungszusammenhang, die Bebauung leistet einer Land-
schaftszersiedlung Vorschub, die an einem realistischen Wohnbedarf in diesem Bereich vor-
beiorientiert. 
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Auf Grund der Lage außerhalb des eigentlichen Siedlungsbereiches in Härtensdorf und der 
vorhandenen Strukturen sollte die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, der Pflege und Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgehalten werden. 

Die Ausweisung der gemischten Bauflächen entlang der Hartensteiner Straße (Fläche 4- 6) 
werden ebenfalls äußerst kritisch gesehen. Mit dem vorhandenen SB- Markt und dem Bau der 
Rettungswache an der Hartensteiner Straße wurden bereits Tatsachen geschaffen, die jedoch
eine weitere Verdichtung und Bebauung entlang der Hartensteiner Straße nicht begründen.
Diese Flächenausweisung führt zu einem weiteren Flächenverbrauch landwirtschaftlicher 
Nutzflächen und einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in einem bisher 
von jeglicher Bebauung freigehaltenen Sichtachse entlang der Hartensteiner Straße.
Im Hinblick auf die heute zunehmende Berücksichtigung des Faktors Nachhaltigkeit in der 
städtischen Entwicklung sollte sich die Ausweisung von derartigen Flächen in der Stadt Wil-
denfels an tatsächlichen Erfordernissen orientieren. Dieses Erfordernis wird gegenwärtig nicht 
gesehen.
Die geplante Ausweisung widerspricht den in § 1 Nr. 5 BNatSchG festgesetzten Zielen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, wonach großflächige, weitgehend unzerschnittene 
Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu bewahren sind. 
Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter 
Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich soll Vorrang vor der Inanspruchnahme 
von Freiräumen im Außenberiech haben. 
Mit der Verdichtung der Bebauung entlang der Hartensteiner Straße, insbesondere bei Fläche 
6,  ist weiterhin mit einer abnehmenden Luftzirkulation im Gebiet zu rechnen ist. Die klimati-
sche Funktion ergibt sich aus ihrer Lage und dem Verbund mit den in südlicher Richtung an-
schließenden Freiräumen bis hin zum FFH-Gebiet „ Wildenfelser Bach und Zschockener Tei-
che“. 
Der Bereich hatte in dieser Konstellation eine wichtige Funktion als Frischluftschneise und 
Kaltluftentstehungsgebiet für das Stadtgebiet von Wildenfels. Mit der Ausweisung der Bauf-
lächen entlang der Hartensteiner Straße wird die bisherige kleinklimatische Funktion dieses 
Korridors verloren gehen. Die Durchlüftung wird auf Grund der vorgesehenen Bebauung be-
einträchtigt, da der freie Korridor zur unverbauten Landschaft verbaut wird und somit die klein-
klimatische Funktion eines Luftaustausches und Temperaturausgleiches nicht mehr sicherge-
stellt ist.

Zu der Gewerbeausweisung Gewerbegebiet II mit 7,9 ha bestehen seitens der unteren Natur-
schutzbehörde ebenfalls erhebliche Bedenken. 
Im rechtsrechtskräftigen Bebauungsplan „Gewerbepark Härtensdorf“ vom 12.03.1996 stehen 
seit Jahren immer noch Freiflächen von ca. 3,0 ha zur Verfügung, die noch keiner gewerbli-
chen Nutzung zugeführt wurden und auf Grund ihrer Lage und der gesicherten Erschließung 
durchaus Vermarktungspotential aufweisen. 
Die Notwendigkeit der Ausweisung dieser Gewerbeflächen, des damit einhergehenden 
Flächenentzugs und weiteren Versiegelungen an Grund und Boden, die dem Naturhaushalt 
dann nicht mehr zur Verfügung stehen werden, lässt sich aus der Begründung des FNP- Vor-
entwurfes nicht erschließen und orientiert sich nicht an den tatsächlichen Nachfragen, da über 
den Gewerbepark Härtensdorf hinaus im Landkreis noch weitere, freie Gewerbeflächen zur 
Verfügung stehen.

Die durch die untere Naturschutzbehörde im Jahr 2019 bereitgestellten Daten hinsichtlich 
FFH-Gebiete, Schutzgebiete, Naturdenkmale und gesetzlich geschützte Biotope im Stadtge-
biet wurden umfänglich berücksichtigt.
Bei der Ausweisung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft wurden vorhandene Strukturen und Entwicklungsflächen 
ausgewiesen. Bei Flächen mit Entwicklungspotential sollte es jedoch nicht nur bei der Planung 
bleiben. Diese Flächen sind bei der Suche nach Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge 
der Ausweisung der geplanten Wohnbaustandorte und Gewerbeflächen mit zu berücksichti-
gen.

Mit der Ausweisung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft können vorhandene Naturräume erhalten bleiben und weni-
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ger strukturierte Landschaftsteile aufgewertet werden. Nur so wird der Stadt die Möglichkeit 
einer langfristigen Sicherung aller ökologisch und natur- bzw. kulturhistorisch schutzwürdigen 
Bereiche und Landschaftsbestandteile und die Entwicklung und Wiederherstellung naturnaher 
Elemente gegeben. 
Dabei ist Augenmerk auf die Anreicherung der Landschaft innerhalb der Feldfluren und auf
die Anlage von linearen Vernetzungslinien zur Verbindung von Biotopstrukturen zu legen, wie 
im FNP ansatzweise dargestellt ist.

Der aufgestellte Flächennutzungsplan schafft die Grundlage für die Stadtentwicklung in Wil-
denfels für die kommenden Jahr. 
Der Flächennutzungsplan stellt dabei keine Verordnung oder Satzung mit einer entsprechen-
den Rechtsverbindlichkeit dar und er ist nur insofern bindend, als dass die entsprechenden 
Fachplanungsträger die Bebauungspläne und Satzungen aus ihm entwickeln können. 
Insofern wird die untere Naturschutzbehörde im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange zu den jeweiligen Bebauungsplanverfahren gesondert Stellung nehmen, angepasst 
an die dann festgestellten Erfordernisse.

Prüfergebnis:
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die Ausweisung der Wohnbauf-
lächen 2 und 4, der gemischten Bauflächen 4-6 entlang der Hartensteiner Straße und der 
Ausweisung des Gewerbegebietes II mit 7,9 ha im FNP der Stadt Wildenfels erhebliche Be-
denken.

Untere Landwirtschaftsbehörde

Bewertung: 
Die Stadt Wildenfels beabsichtigt die Neuausweisung folgender Wohnbauflächen:

 Fläche 1 - Dorfstraße (1,35 ha) 
Fläche 2 - Weststraße (0,92 ha) 
Fläche 3 - Siedlungsweg (0,28 ha)
Fläche 4 - Otto-Nuschke-Straße (0,72) 

Bei den geplanten Wohnbauflächen 1, 3 und 4 handelt es sich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen, die derzeit als Ackerland bzw. Grünland genutzt werden. Die Ausweisung dieser 
Flächen als Wohnbauflächen führt zum dauerhaften Verlust von 2,35 ha landwirtschaftlicher 
Nutzflächen. 

Die Stadt Wildenfels beabsichtigt die Neuausweisung folgender gemischter Bauflächen:

Fläche 1 - Schneeberger Straße I (1,09 ha) 
Fläche 2 - Schneeberger Straße II (0,53 ha) 
Fläche 3 - Schönauer Straße (0,59 ha)
Fläche 4 - Hartensteiner Straße I (0,92 ha) 
Fläche 5 - Hartensteiner Straße II (1,78 ha) 
Fläche 6 - Hartensteiner Straße III (3,54 ha)

Bei den geplanten gemischten Bauflächen 1, 2, 4 ,5 und 6 handelt es sich um landwirtschaftli-
che Nutzflächen, die derzeit als Ackerland bzw. Grünland genutzt werden. Die Ausweisung 
dieser Flächen als gemischte Bauflächen führt zum dauerhaften Verlust von 7,86 ha landwirt-
schaftlicher Nutzflächen. 

Die Stadt Wildenfels beabsichtigt weiterhin die Neuausweisung folgender gewerblicher Bauf-
lächen:

Fläche 1 - Gewerbegebiet I (2,66 ha) 
Fläche 2 - Gewerbegebiet II (7,09 ha) 
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Bei der Fläche 2 handelt es sich um eine Landwirtschaftsfläche, die derzeit als Grünland ge-
nutzt wird.  Die Ausweisung dieser Fläche als Gewerbegebiet führt zum dauerhaften Verlust 
von landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Die Stadt Wildenfels beabsichtigt weiterhin die Neuausweisung folgender Sonderbauflächen, 
Sondergebiete:

Fläche 1 – Erweiterung der Fachklinik Wiesen (2,78 ha) 

Bei dieser Fläche handelt es sich um eine Landwirtschaftsfläche, die derzeit als Grünland ge-
nutzt wird. Die Ausweisung dieser Fläche als Sondergebiet führt zum dauerhaften Verlust von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Die Stadt Wildenfels beabsichtigt folgender Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft:

Fläche 1 – Anlage einer Gehölzpflanzung (Aufforstung) (6,36 ha)
Flächen 2.1 und 2.2 Gewässerrenaturierung und Einrichtung von Extensivgrünland

                                                                                                     (17,02 ha)

Bei der Fläche 1 handelt es sich um eine Landwirtschaftsfläche, die derzeit als Ackerland und 
Grünland genutzt wird. Die Ausweisung dieser Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft führt zum dauerhaften Verlust von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Prüfergebnis: 
Aus Sicht der agrarstrukturellen und sonstigen Belange der Landwirtschaft, die durch die unte-
re Landwirtschaftsbehörde vertreten werden können, bestehen gegen die Neuausweisung der 
Wohnbauflächen 1, 3 und 4, der gemischten Bauflächen 1, 2, 4 ,5 und 6, der Gewerbefläche 2, 
der Sonderbaufläche 1 sowie der Fläche 1 der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  im Flächennutzungsplan der Stadt 
Wildenfels aufgrund des damit einhergehenden dauerhaften Flächenentzugs von insgesamt 
26,44 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche erhebliche Bedenken. 

Die Neuausweisung dieser Flächen für eine Bebauung bzw. Umnutzung führt zu einer unge-
sunden Verteilung von Grund und Boden, da diese Flächen der Landwirtschaft als Produk-
tionsgrundlage unwiederbringlich verloren gehen und damit ihre wirtschaftliche Situation wei-
terhin verschärft wird. Sie widerspricht den Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur.  

Untere Forstbehörde

Bewertung:

Wohnbauflächen
Die Wohnbauflächen 1 bis 4 nehmen keine Waldfläche in Anspruch und sind ausreichend weit 
von Wald entfernt.

Gemischte Bauflächen in Planung
Die gemischten Bauflächen Nr. 1-2, 4 und 5 nehmen keine Waldfläche in Anspruch und sind 
ausreichend weit von Wald entfernt

gemischte Baufläche 3 Schönauer Straße (0,59 ha):
Bei der Festlegung der Baufelder für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen mit 
Feuerstätten muss der Mindestabstand zum Wald im Süden und Westen nach § 25 Abs. 3 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) eingehalten werden. Auf dem Flur-
stück 294/3 der Gemarkung Wildenfels wurde 2020 anlassbezogen Wald im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2 SächsWaldG erfasst. Eine Karte zur aktuellen Abgrenzung der Waldfläche ist bei 
der unteren Forstbehörde anzufordern. Ebenso befindet sich Wald auf den angrenzenden 
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Flurstücken 471/1, 478/b, 125 der Gemarkung Schönau und den Flurstücken 113/1 und 117/7 
der Gemarkung Grünau.

gemischte Baufläche 6 Hartensteiner Straße III (3,54 ha):
Bei der Bestockung auf dem angrenzenden Flurstück 544 der Gemarkung Hartenstein handelt 
es sich um Wald im Sinne § 2 Abs. 1 SächsWaldG. Bei der Festlegung der Baufelder für die 
Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen mit Feuerstätten muss der Mindestabstand 
zum Wald im Westen nach § 25 Abs. 3 SächsWaldG eingehalten werden. 

Gewerbeflächen in Planung

Fläche 1 – Gewerbegebiet I
Bei der Neuausweisung der Fläche 1 im Gewerbegebiet Wildenfels ist zu beachten, dass im 
Laufe der letzten 3 Jahrzehnte aufgrund unterlassener Pflege Wald im Sinne § 2 Abs. 1 und 2 
SächsWaldG durch Sukzession entstanden ist. Ein Luftbild mit Darstellung der aktuell abge-
grenzten Waldfläche auf dem Flurstück 497/4 der Gemarkung Härtensdorf wurden Frau Wein-
rich, N1 Ingenieurgesellschaft GmbH, Aue, bereits am 27.04.2020 per Email gesendet sowie 
Verfahrenshinweise zur Änderung der Nutzungsart des Waldes in Gewerbe. Die festgestellte 
Waldfläche ist in den FNP zu übernehmen und Hinweise zum Waldumwandlungsverfahren in 
die Unterlagen des FNP aufzunehmen. 

Die Fläche 2 – Gewerbegebiet II
Diese Fläche 2 im Gewerbegebiet Wildenfels befindet sich ausreichend weit vom Wald ent-
fernt.

Sonderbaufläche in Planung

Fläche 1 – Erweiterung der Fachklinik Wiesen  
Es bestehen keine Einwände aus forstrechtlicher Sicht.

Planung Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung
Bei der Bestockung südöstlich des Schlossteichs auf dem Flurstück 246/6 der Gemarkung 
Wildenfels handelt es sich um Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 SächsWaldG.
Gegenüber der Errichtung von 80 zusätzlichen Besucherparkplätzen und 5 Caravanstellplät-
zen im Bereich des Schlossparks mit Inanspruchnahme von Waldfläche hat die untere Forst-
behörde erhebliche Bedenken. Zweck und Notwendigkeit einer Inanspruchnahme von Wald-
fläche sowie alternative Standorte zur Minimierung einer Inanspruchnahme von Waldfläche 
müssen vorgelegt werden. Darüber hinaus obliegt dem Waldbesitzer eine erhöhte Verkehrssi-
cherungspflicht gegenüber dem Parkplatz und der Caravanstellplätze. 

Zu Punkt 4.10 Flächen für Wald
Der Waldanteil im Planungsgebiet des FNP Wildenfels ist mit 10 % Anteil an der Gesamtfläche 
als sehr gering im Vergleich zum durchschnittlichen Waldanteil im Freistaat Sachsen oder zum 
Bundesdurchschnitt einzustufen. Im Vergleich dazu beträgt der Waldanteil an der Gesamt-
fläche 17,5 % im Landkreis Zwickau, 28,5% im Freistaat Sachsen und 32 % in der Bundesre-
publik Deutschland. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist Sachsen unterdurchschnittlich 
bewaldet. Im LEP 2013 des Freistaates Sachsen ist weiterhin das Ziel verankert, den Wald-
flächenanteil an der Landesfläche auf 30 % zu erhöhen (Z 4.2.2.1). Bemerkenswert ist dabei 
die klare und bindende Zielsetzung der Waldmehrung im Freistaat Sachsen auf 30 %, was 
dem Bundesdurchschnitt nahe käme. 

Die Waldmehrung soll dabei schwerpunktmäßig dort erfolgen, wo man sich von der 
Neubegründung von Wald besondere Ökosystemleistungen verspricht. Aufgrund der unter-
schiedlichen regionalen Gegebenheiten wird es in den Planungsregionen auch zukünftig un-
terschiedliche Waldanteile geben. Durch die Vorgabe des Anteils an Wald für die 
einzelnen Regionen (Z 4.2.2.1) wird das in der Waldmehrungsplanung des Freistaates 
Sachsen ermittelte Potenzial der Regionen weitestgehend ausgeschöpft. Für die Planungsre-
gion Chemnitz bedeutet dies eine Erhöhung des Waldanteils von 29 auf 32 %. Bei der Wald-
mehrung handelt es sich um Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen mit dem Ziel der 
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Entstehung von Wald. In der Anlage 7 sind u.a. die Flächen aus der Waldmehrungsplanung im 
Sinne einer Angebotsplanung kartenmäßig dargestellt. Dagegen sind Flächen mit Ersatzmaß-
nahmen für Waldumwandlungen oder Eingriffe in Natur und Landschaft hingegen generell ge-
trennt zu betrachten, denn sie führen zu keiner echten Waldmehrung, sondern ersetzen an 
anderer Stelle dauerhaft gerodeten Wald oder gleichen andere Verluste in der Natur und 
Landschaft aus.

Die in Tabelle 14 unter Punkt 4.10 aufgeführten Flächen sind bereits Wald nach § 2 Abs 1 und 
2 SächsWaldG und gelten per Gesetz als Wald. Wald ist ein tatsächlicher Begriff. Dies bedeu-
tet, dass grundsätzlich auf die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort abzustellen ist, also unab-
hängig von Eintragungen in Waldverzeichnissen, Bezeichnungen im Grundbuch oder in Plä-
nen, unabhängig von der Art der Bestockung, der forstlichen Güte bzw. forstwirtschaftlichen 
Nutzbarkeit, von der Art der Entstehung (Sukzession, Saat, Pflanzung, Naturverjüngung) oder 
von der Funktion und dem Entwicklungszustand. Die Forstbehörde ist die Fachbehörde, wel-
che für die Feststellung der Waldeigenschaft und die Waldflächenabgrenzung zuständig ist. 
Durch die untere Forstbehörde wurde anlassbezogen in folgenden angegebenen Bereichen 
Wald im Sinne § 2 Abs. 1 und 2 SächsWaldG bereits festgestellt: Fläche 2 Bereich an den 
Bahnanlagen Wiesenburg, Fläche 3  Fläche am Kiefricht, Fläche 5 in der Nähe der Wildenfel-
ser Straße, Fläche 6 an der Deponie Lohe, Fläche 7 mit 3 Teilbereichen in der Nähe des Wil-
denfelser Baches, Flächen 8 und 9 im FFH-Gebiet „Kalkbrüche im Wildenfelser Zwischenge-
birge“ (Teil 1 und Teil 2) und Fläche 10 an der Wiesenburger Straße. Westlich des Sportplat-
zes Wildenfels befindet sich auf den Flurstücken 389 und 294/3 der Gemarkung Wildenfels 
Wald im Sinne § 2 Abs. 1 und 2 SächsWaldG. Dieser wurde anlassbezogen im November 
2020 festgestellt. Die Fläche 11 am Wildenfelser Bach/Neumühle (3 Teilflächen) ist ebenso 
bereits Wald und als solche 2016 festgestellt worden. Ebenfalls Wald sind die dargestellte 
Fläche 12 an der Karl-Marx-Straße, Fläche 13 in der Nähe des Gewerbegebietes Wildenfels 
und Fläche 14 an der Waldschänke.
Darüber hinaus wurde die Bestockung auf den Flurstücken 394 und 537 Wildenfels am 
18.03.2019 als Wald anlassbezogen erfasst.
Luftbilder mit aktuellen Abgrenzungen zu den genannten Waldflächen können bei der unteren 
Forstbehörde angefordert werden. Diese bereits bestehenden Waldflächen sind entsprechend 
als Waldfläche in den FNP aufzunehmen. 

Die Fläche 1 Bereich Schloss Wiesenburg ist kein Wald im Sinne § 2 Abs. 1und 2 Sächs-
WaldG. Aufgrund der Beschilderung geht die untere Forstbehörde davon aus, dass es sich bei 
dem Gehweg auf dem Flurstück 82/1 der Gemarkung Wiesen um einen öffentlich gewidmeten 
Weg handelt. Auch die Ausstattung mit Geländer und Beleuchtung lassen nicht auf Wald 
schließen. Der Bereich der Leitung ist auf Dauer von Bewuchs freizuhalten. Die Fläche ist aus 
der Liste der geplanten Waldflächen zu streichen.

Prüfergebnis:
Aus Sicht der unteren Forstbehörde bestehen gegen den Vorentwurf des FNP die oben ge-
nannten und bewerteten Bedenken. Folgende Forderungen sind zu berücksichtigen:

1. Darstellung Waldflächen: Im räumlichen Geltungsbereich des o.g. in Aufstellung befindli-
chen Flächennutzungsplans liegen zusätzliche, anlassbezogen festgestellte Waldflächen 
im Sinne § 2 Abs. 1 SächsWaldG. Die in Tabelle 14 unter Punkt 4.10 aufgeführten Flächen 
(außer Fläche 1) sind bereits Wald nach § 2 Abs 1 und 2 SächsWaldG und wie dargestellt 
als Waldfläche in den FNP zu übernehmen. Der Steckbrief in Tabelle 30 zur Fläche 1 Ge-
werbegebiet Wildenfels 1 ist entsprechend anzupassen. Eine Karte zur aktuellen Abgren-
zung der Waldfläche den Flurstücken 294/3 und 389 der Gemarkung Wildenfels ist bei der 
unteren Forstbehörde anzufordern.

2. Aufnahme der o. g. Hinweise zur Einhaltung des Mindestabstandes von Gebäuden und 
baulichen Anlagen mit Feuerstätten zum Wald nach § 25 Abs. 3 SächsWaldG in die 
Unterlagen des FNP für die gemischte Baufläche 3 Schönauer Straße, die gemischte Bauf-
läche 6 Hartensteiner Straße III und die Planung Verkehrsflächen mit besonderer Zweck-
bestimmung.

3. Inanspruchnahme von Waldfläche - Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungser-
klärung nach § 9 Abs. 1 SächsWaldG
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Im räumlichen Geltungsbereich des FNP Wildenfels ist für Waldflächen eine gewerbliche 
Baufläche Fläche 1 – Gewerbegebiet Wildenfels I und (voraussichtlich) geplante 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung am Schlossteich, d.h. eine Nut-
zungsänderung nach § 8 Abs. 1 SächsWaldG vorgesehen.
Das erfordert eine dauerhafte Umwandlung von Waldfläche in eine andere Nutzungsart. 
Nach § 8 Abs. 1 SächsWaldG darf Wald nur mit Genehmigung der Forstbehörde auf Dauer 
in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. 
Sofern für eine Waldfläche in einem Flächennutzungsplan als vorbereitendem Bauleitplan 
eine anderweitige Nutzung vorgesehen wird, ist dem FNP ein Antrag auf Erteilung einer 
Waldumwandlungserklärung beizufügen und die Forstbehörde prüft, ob die Voraussetzun-
gen für eine Genehmigung der Umwandlung nach § 8 SächsWaldG vorliegen. Soweit die 
Genehmigung der Umwandlung in Aussicht gestellt werden kann, erteilt die Forstbehörde 
eine Umwandlungserklärung.
Die Umwandlungserklärung ist eine zwingende Voraussetzung zur Genehmigung des 
Flächennutzungsplanes. 

Zur Beurteilung der Waldumwandlung sollen in den Unterlagen zum Flächennutzungsplan 
folgende Antragsunterlagen enthalten sein: 

�� Beschreibung des Zwecks der beantragten Waldumwandlung
o Begründung der Notwendigkeit und der Standortgebundenheit des geplanten 

Vorhabens 

�� Angaben zur Umwandlungsfläche 
o Gemarkung, Flurstück, Flächengröße, 
o Lageplan bzw. Flurkarte mit eingezeichneter Umwandlungsfläche (Maßstab 1 : 

500 bis 1 : 5.000) 
o ökologische Bestandsaufnahme (Bestockungsbeschreibung) der Umwand-

lungsfläche 

�� Angaben zu Ersatzmaßnahmen (bei einer dauerhaften Umwandlung) 
o Es soll das Verhältnis Umwandlungsfläche zu Ersatzmaßnahme von 1:2 ge-

wählt werden
o Gemarkung, Flurstück, Flächengröße, 
o Lageplan bzw. Flurkarte mit eingezeichneter Ersatzfläche (Maßstab 1 : 500          

bis 1 : 5.000) 
o Nachweis der Eignung (vorliegende Erstaufforstungsgenehmigung)
o Nachweis der Flächenverfügbarkeit (Eigentum, Pachtvertrag) 

4. Die Flächen für die Ersatzmaßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen der 
Umwandlung für die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß § 8 Abs. 3 
SächsWaldG sind verbindlich im Bebauungsplan vorzusehen. Der Waldflächenverlust und 
der Verlust der Waldfunktionen ist durch Ersatzaufforstungen (Erstaufforstung landwirt-
schaftlicher Fläche) innerhalb eines Jahres nach Beginn der Umwandlung in der Nähe des 
Eingriffsortes, d.h. im gleichen Wuchsgebiet bzw. Landkreis auszugleichen. Standortge-
rechte Baumarten von standortgeeigneten forstlichen Herkünften (forstliches Pflanzgut) 
sind zu verwenden. Die angelegten Ersatzaufforstungen sind rechtzeitig und sachgemäß 
zu pflegen, zu schützen und nachzubessern bis die Kulturen endgültig gesichert und von 
der unteren Forstbehörde als gesicherte Kultur abgenommen sind. Regelmäßige Kontroll-
termine zur Zwischenabnahme (i.d.R. jährlich) sind durch den Vorhabenträger mit der unte-
ren Forstbehörde zu vereinbaren. Die Maßnahmen der Kultursicherung sind mindestens 
bis zum Alter von 5 Jahren nach der Pflanzung durchzuführen und der Anwuchserfolg der 
unteren Forstbehörde anzuzeigen und nachzuweisen.

5. Tabelle 17 Flächenbilanz unter Punkt 5: Die bereits bestehenden Waldflächen (unter 
Flächen für die Forstwirtschaft/Wald) sind nicht für die Inanspruchnahme von Waldfläche 
durch die geplanten gewerblichen Bauflächen gegenzurechnen. Entsprechende Erstauf-
forstungen als Ersatzmaßnahme sind aufzuführen.

6. Zusätzlich sind mögliche Erstaufforstungsflächen für das Ziel der Waldmehrung tabella-
risch aufzuführen.
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Hinweise:
�� Die Entscheidung über die Umwandlungserklärung durch die Forstbehörde erfolgt zweck-

mäßigerweise nach der Auslegung des Flächennutzungsplanes und nach Entscheidung 
über die vorgebrachten Bedenken und Anregungen. Dazu übergibt der Vorhabenträger der 
unteren Forstbehörde nach Abschluss der TÖB-Beteiligung des Flächennutzungsplanes 
die Beschlussfassung des Abwägungsprotokolls. Sofern die Voraussetzungen für eine Ge-
nehmigung der Umwandlung nach § 8 SächsWaldG vorliegen und die Genehmigung der 
Umwandlung in Aussicht gestellt werden kann, erteilt die Forstbehörde eine Umwand-
lungserklärung. Mit Vorliegen der Waldumwandlungserklärung nach § 9 Abs. 2 Sächs-
WaldG im Genehmigungsverfahren des FNP wird die Genehmigung der Waldumwandlung 
durch die untere Forstbehörde in Aussicht gestellt. Die Umwandlungserklärung ersetzt 
nicht die Umwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 SächsWaldG. Eine spätere Geneh-
migung der Umwandlung kann daher nach Rechtskraft des Bauleitplanes nur versagt wer-
den, wenn zum Zeitpunkt des Antrages auf Umwandlungsgenehmigung eine wesentliche 
Änderung der Sachlage eingetreten ist und zwingende Gründe des öffentlichen Interesses 
eine Versagung rechtfertigen. 

�� Die Aufforstung nicht forstlich genutzter Flächen bedarf nach § 10 SächsWaldG der Ge-
nehmigung der unteren Landwirtschaftsbehörde. Die Einzelheiten der Aufforstungsplanung 
(Baumartenwahl, Pflanzverbände, Pflanzensortimente, Waldrandgestaltung usw.) entspre-
chend § 24 SächsWaldG und § 18 Abs. 1 Nr. 2 SächsWaldG sollen frühzeitig mit dem zu-
ständigen Revierförster Holger Buchta, Revier Wildenfels, des Staatsbetriebes Sachsen-
forst, Forstbezirk Plauen, abgestimmt werden. Die Forstpflanzen der Aufforstungen sind 
entsprechend der gültigen Herkunftsempfehlungen für den Freistaat Sachsen zu verwen-
den. Die Aufforstungen sind vor Verbiss- und Fegeschäden mit einem hasendichten Wild-
schutzzaun zu umgeben.

Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung

(Obere) Flurbereinigungsbehörde
Das Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung des Landkreises Zwickau (ALEV) nimmt 
die Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehörde und der Flurbereinigungsbehörde wahr und 
ist zuständig für Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach Abschnitt 8 
des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG). Sie hat danach Belange, die sich aus 
diesen Verfahren ergeben, zu vertreten. Demzufolge fallen die Verbesserung der Agrarstruktur 
sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung in unseren Auf-
gabenbereich.

Es bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen das Vorhaben.

Das Planungsvorhaben wird von Verfahren nach FlurbG bzw. LwAnpG berührt.

Zum Vorhaben werden folgende Hinweise gegeben: 

Unmittelbar angrenzend an das Gebiet der Stadt Wildenfels ist auf Flächen der Gemarkung 
Weißbach (Gemeinde Langenweißbach) ein Verfahren zur Neuordnung ländlichen Grundbe-
sitzes nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) mit der Bezeichnung „Flurbereinigung 
Weißbach“ (VKZ 240041) anhängig. In dieses Verfahren sind u.a. auch einzelne Flurstücke 
der Gemarkung Wiesenburg, Stadt Wildenfels, einbezogen. Das Verfahren wird von der Teil-
nehmergemeinschaft Flurbereinigung Weißbach (TG) beim Landratsamt Zwickau, Amt für 
Ländliche Entwicklung und Vermessung (ALEV), als Körperschaft des öffentlichen Rechts ge-
leitet. 
Im Flurbereinigungsverfahren unterliegt das Eigentum an Grund und Boden gemäß §§ 34 bis 
36 FlurbG einer zeitweiligen Einschränkung (Veränderungsverbot), welche für Bauvorhaben 
eine gesonderte Genehmigung durch das ALEV notwendig macht (vgl. beiliegendes Informati-
onsblatt). Diese Genehmigung wird auf Antrag durch gesonderten Bescheid erteilt. 

Ansprechpartner für die Flurbereinigung ist der TG-Vorstandsvorsitzende Herr Appel (Tel. 
0375 / 4402-25620; E-Mail: ale@landkreis-zwickau.de).
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Untere Vermessungsbehörde
Das Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung des Landkreises Zwickau ist als untere 
Vermessungsbehörde (uVB) zuständig für die Fortführung der Daten des Liegenschaftskatas-
ters sowie die Bereitstellung von Informationen aus diesen Datenbeständen. Die uVB ist die 
das Liegenschaftskataster führende Behörde im Sinne bundesrechtlicher Vorschriften.

Es bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Hingewiesen wird auf die Pflichten gemäß §§ 6 und 27 des Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetzes (SächsVermKatG1).

Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

SG Bauaufsicht und Denkmalschutz

Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde sind folgende Hinweise zu beachten:

Im Gebiet des Flächennutzungsplanes sind viele archäologische Denkmale bekannt und es 
berührt eine sehr sensible Kulturlandschaft - das Landesamt für Archäologie ist bei allen Pla-
nungen rechtzeitig einzubeziehen. Die fachliche Stellungnahme vom Landesamt für Archäolo-
gie -LfA vom 21.10.2021 liegt dem Planungsbüro (N 1 Ing.-gesellschaft mbH aus Aue) vor.

Die Kulturdenkmale gemäß § 2 SächsDSchG im in Rede gestellten Areal sind bekannt und in 
den Planunterlagen benannt. 
Desweiteren gilt es nach § 2 Sächsischem Denkmalschutzgesetz – SächsDSchG den Umge-
bungsschutz und die Wertigkeit von Sachgesamtheiten zu betrachten und nicht zu unterschät-
zen.

Ein Beispiel ist die Aufwertung / Umnutzung einer gärtnerischen Nutzung in der Weststraße 
zur Wohnnutzung, die nicht weiter favorisiert werden soll.
Ein anderer hoch sensibler Bereich ist der Siedlerweg in der Weinleite. Auch er ist ein histori-
scher Siedlungs- und Wirtschaftsstandort und sollte in seiner Struktur nur erhalten und ge-
schützt werden.

Ein weiteres Thema sind die Blickbeziehungen zum Burg- und Schlossberg, zu den historische 
kleinen Halden vom Gesteinsabbau, die Steinbrüche, die gesamte Modellierung der vorliegen-
den Kulturlandschaft - die touristisch gut zu vermarkenden ist und soll.

Wir bitten aus denkmalpflegerischer Sicht um zeitnahe gemeinsame Abstimmungen und die 
Einbeziehungen vorab gemeinsam mit den Fachbehörden der Landesämter - dem Landesamt 
für Archäologie, dem Landesamt für Denkmalpflege, der unteren Denkmalschutzbehörde und 
allen an der Planung und Gestaltung beteiligten – dies ist für die weitere konstruktive Entwick-
lung des Vorhabens von großer Bedeutung.

SG Kreisentwicklung
Die Stadt Wildenfels hat einen Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die beabsichtigte 
städtebauliche Entwicklung für das ganze Gemeindegebiet nach den voraussehbaren Be-
dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen vorgelegt. Die Gemeinden haben Bauleitpläne 
nach § 1 Abs. 3 BauGB aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist, die den Zielen der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen 
sind.  
Die städtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen. Die Bauflächen sind nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung darstellt. 

1 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 16 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
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Nach den Darstellungen der Begründung auf den Seiten 73/74 sind 51 ha Wohnbaufläche 
derzeit im Bestand vorhanden. Es sollen außerdem 3,27 ha neue Wohnbauflächen ausgewie-
sen werden.  

Für Wohnbauflächen sind folgende neue Bauflächen vorgesehen: 

Fläche Bezeichnung Bisherige Nutzung Beachten Flächen- 
größe ca. 

Vorranggebiete/
Vorbehalsgebiete 

Fl. 1 Dorfstraße 
OT Wiesen

zusammenhängende 
Wiesenfläche, 
Teilfläche des Flur-
stücks 120/5 Gemar-
kung Wiesen

Bedarfsnachweis ist 
erforderlich, Überlegung 
zur straßenbegleiten-
den Bebauung entlang 
der Dorfstraße

1,35 ha S. 149/150 Vor-
ranggebiet/ VBG 
für Kulturland-
schaft 

 
Fl. 2 Weststraße 

OT Wilden-
fels

Grünflächen mit 
Baumbestand in unmit-
telbarer Nähe zum 
Schlossteich  

Blickbeziehung zum 
Schloss und zur Kirche, 
Nähe zum Schlossteich, 
vorhandene Grün-
flächen erhalten 
Zufahrten sind schwer 
realisierbar, eine Be-
bauung dieser Fläche 
sollte unter Beachtung 
der Belange des Denk-
malschutzes, der vor-
handenen Kulturland-
schaft und der Grün-
flächen nicht vorge-
nommen werden 

0,92 ha S. 151/152 Vor-
ranggebiet/ VBG 
für Kulturland-
schaft 

 
Fl. 3 Siedlungs-

weg 
OT Wilden-
fels

zusammenhängende 
landwirtschaftliche 
Nutzfläche

Geruchsbelästigung 
durch landwirtschaft-
liche Nutzung angren-
zender Flächen ist 
möglich, Straßenver-
kehrsfläche Ausbildung 
in Betonpflaster, Zer-
schneidung einer zu-
sammenhängenden 
landwirtschaftlichen 
Nutzfläche mit der im 
Vorentwurf FNP aus-
gewiesenen Wohnbauf-
läche

0,28 ha S. 153/154 Vor-
ranggebiet/ VBG 
für Kulturland-
schaft 
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Fl. 4 Otto-

Nuschke-Str. 
OT Härtens-
dorf

Östlich neben Ball-
sportplatz, Garten und 
landwirtschaftliche 
Nutzung mit Bepflan-
zung 

Teilweise Inanspruch-
nahme zusammenhän-
gender landwirtschaftli-
cher Nutzfläche, 
Schutzvorkehrungen zu 
Lärmschutz BAB A 72 
und zum südlich an-
grenzenden Sportplatz 
und östlich gelegenen 
Ballsportplatz prüfen
Nachweise der Erfor-
derlichkeit der Auswei-
sung neuer Bauflächen 
am Ortsrand von Här-
tensdorf sind eingehend 
zu prüfen (Bedarfs-
nachweis).

0,72 ha S. 155/156  
Keine 
Einschränkung 

 
Neuausweisung Wohnbaufläche geplant 3,27 ha

Nach den Darstellungen der Begründung auf den Seiten 82/83 sind 100,10 ha gemischte 
Baufläche derzeit im Bestand vorhanden. Weiterhin ist vorgesehen, gemischte Bauflächen mit 
einer Flächengröße von 8,45 ha neu auszuweisen. 

Für gemischte Bauflächen sollen folgende neue Bauflächen ausgewiesen werden: 

Fläche Bezeichnung Bisherige Nutzung Beachten Flächen- 
größe ca. 

Bemerkung

Fl. 1 Schneeberger 
Str. I 
OT Wiesen

zusammenhängende 
Wiesenfläche, 
Teilfläche Flurstück 
121/4 Gemarkung 
Wiesen an der Haara-
rer Straße 

Topografie des Gelän-
des ist zu beachten, 
nach Westen abfallen-
des Gelände, Erforder-
lichkeit der Flächenin-
anspruchnahme ist zu 
prüfen und entspre-
chender Bedarf nach-
zuweisen

1,09 ha S. 157/158
VRG /VBG für 
Kulturland-
schaftsschutz
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Fl. 2 Schneeberger 
Str. II
OT Wiesen

zusammenhängende 
Wiesenfläche im Ein-
mündungsbereich 
S282 in B93  
Flurstück 115/3 und 
TF Flurstück 115/8 
Gemarkung Wiesen 

Sichtbereich im Ein-
mündungsbereich S282 
in B93 beachten und 
eventuelle Straßenaus-
baumaßnahmen 
berücksichtigen 

0,53 ha S. 159/160 
VRG/VBG für 
Kulturland- 
schaftsschutz

Fl. 3 Schönauer 
Str. 
OT Wildenfels

gegenüber Wildenfel-
ser Str. 121, TF Flur-
stück 294/3 Gemar-
kung Wildenfels 
am Mühlgraben

Gewässernähe zu 
Härtensdorfer,Bach, 
Wildenfelser Bach und 
Mühlgraben beachten, 
verkehrsanbindung an 
Wildenfelser Str. unü-
bersichtlich, 
Aussagen sind erfor-
derlich dazu, wofür die 
Mischbaufläche aus-
gewiesen werden soll - 
welche Wohnnutzung 
bzw. welches Gewerbe 
soll sich dort ansiedeln 
soll 

0,59 ha S. 161/162 Vor-
ranggebiet/ VBG 
für Kulturland-
schaftsschutz
Südl. Arten und 
Biotopschutz

Fl. 4 Hartensteiner 
Str. I
OT Wildenfels

Zwischen vorhande-
ner Bebauung Har-
tensteiner Str. 3 und 
Verbrauchermarkt 
Hartensteiner Str. 5b 
zusammenhängende 
Wiesenfläche 

Lückenschluss zwi-
schen bereits vorhan-
dener Bebauung ent-
lang der S 283, Harten-
steiner Straße – Zer-
siedelung der Land-
schaft ist zu beachten 
und Bedarfsnachweis

0,92 ha S. 163/164   
keine Ein- 
schränkungen
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Fl. 5 Hartensteiner 
Str. II
OT Wildenfels

zwischen vorhandener 
Bebauung Hartenstei-
ner Str. 5b und Har-
tensteiner Str. 7 (Haus 
der Geborgenheit) 
zusammenhängende 
Wiesenfläche

Bedarf für Bebauung 
entlang der S 283, 
Hartensteiner Straße ist 
nachvollziehbar unter 
Bezugnahme auf § 1a 
Abs. 2 BauGB zu be-
gründen, ev. Auswei-
sung einer Teilfläche – 
Zersiedelung der Land-
schaft und Entzug 
landwirtschaftlicher 
Nutzfläche beachten 

1,78 ha S. 165/166 VRG 
LW
VRG /VBG für 
Kulturland-
schaftsschutz

Fl. 6 Hartensteiner 
Str. III
OT Wildenfels

Geplante Bebauung 
entlang der Harten-
steiner Str. nach Nr. 
12a bis zur Gemar-
kungsgrenze zu Har-
tenstein, zusammen-
hängende Wiesen-
fläche

Freiraum 
Sichtbeziehung 
Landschaftsraum
außerhalb zusam-
menhängender Orts-
lage, Zersiedelung 
der Landschaft,   
Bedarf kann nicht 
nachvollziehbar wer-
den, Zusammen-
wachsen der Orte von 
Wildenfels und Har-
tenstein ist zu ver-
meiden

3,54 ha S. 167/168
VRG /VBG für 
Kulturland-
schaftsschutz
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Neuausweisung gemischter Bauflächen geplant 8,45 ha

Die Ausweisung auf der Planzeichnung im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes von ge-
mischten Bauflächen ist an den nachfolgenden Standorten zu überdenken:  

- Hartensteiner Straße 16, OT Wildenfels
Bauliche Anlagen in diesem Bereich haben Bestandsschutz, eine bauliche Weiterentwicklung 
an diesem Standort ist aufgrund der Entstehung von Siedlungssplittern nicht erforderlich und 
sollte unterbunden werden. 

 

- Waldstraße 1 – Pension Wildenfels im OT Wildenfels
Bauliche Anlagen im Bereich der Waldstraße 1 (Pension Wildenfels) haben Bestandsschutz, 
eine bauliche Weiterentwicklung an diesem Standort ist aufgrund der Entstehung einer Split-
tersiedlung städtebaulich nicht gegeben. 
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- zwischen Mühlgraben und Wildenfelser Bach 
Die Ausweisung einer gemischten Baufläche im Anschluss an die Sportanlagen kann nicht 
nachvollzogen werden. Eine straßenseitige Erschließung ist nicht vorhanden. Insbesondere 
sind die südlich und westlich vorhandenen großen Laubbäume und die Topographie zu beach-
ten.  

-

- vorhandene Wohnbebauung an der Arno-Schmidt-Straße 17 – 29a 
Nach den Darstellungen auf der Planzeichnung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes 
ist die vorhandene Wohnbebauung an der Arno-Schmidt-Straße als gemischte Baufläche dar-
gestellt. Es sollte überprüft werden, ob die vorhandene Bebauung im Bereich der Arno-
Schmidt-Straße 17-29a überhaupt eine Bauflächenausweisung erfahren soll oder als Be-
standsbebauung in den Flächennutzungsplan aufgenommen wird und als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt wird. Diese Wohnbebauung an der Arno-Schmidt-Straße 17-29a ist 
losgelöst von der vorhandenen Wohnbebauung in der Arno-Schmidt-Straße 15a bzw. 26c und 
hat keinen Siedlungszusammenhang mit dieser Bebauung.  

Nach den Darstellungen der Begründung auf den Seiten 84/85 sind 211,42 ha gewerbliche 
Bauflächen derzeit im Bestand vorhanden. 

In diesem Zusammenhang sind folgende im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wildenfels dargestellten gewerblichen Bauflächen auf Möglichkeiten der Verkehrserschließung 
und vor allem der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung kritisch zu prü-
fen: 
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- gewerbliche Bauflächen Gartenstraße 
Soweit diese vorhandenen baulichen Anlagen der ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude 
einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden sollen, besteht Planungserfordernis, wobei ins-
besondere die Ausweisung von Straßenverkehrsflächen einschließlich verkehrlichen Anbin-
dung an die Schneeberger Straße, die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise 
sowie die Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt werden. Aussagen in 
der Begründung sind dazu zu ergänzen. 

- gewerbliche Bauflächen Alte Grünauer Straße 
An der Alten Grünauer Straße befinden sich bauliche Anlagen, die ehemalig landwirtschaftlich 
genutzt wurden. In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob eine zukünftige Entwicklung 
dieses Standortes als gewerbliche Baufläche vorgesehen ist oder ob es sich um eine Be-
standsanlage handelt, die als Fläche für die Landwirtschaft dient und diese auch als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt werden sollte. Soweit eine gewerbliche Nutzung dieses Stand-
ortes weiter ausgebaut werden soll, besteht Planungserfordernis, wobei insbesondere die 
Ausweisung von Straßenverkehrsflächen einschließlich verkehrlichen Anbindung an die Wil-
denfelser Sraße, die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise sowie die Auswei-
sung der überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt werden. In der Begründung zum 
Flächennutzungsplan sind dazu Aussagen erforderlich und soweit Entwicklungsabsichten be-
stehen, sind diese darzulegen. 

 






























































